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Abfallverordnung Gemeinde Gommiswald 

Der Gemeinderat der politischen Gemeinde Gommiswald erlässt gestützt auf Art. 2 
und 6a des Abfallreglements folgendes als Verordnung: 

Art. 1 

Die Sammelstellen in der Gemeinde Gommiswald sind wie folgt geöffnet: 

Entsorgungspark Gommiswald  

Montag: 16.00 - 18.30 Uhr 

Mittwoch: 16.00 - 18.00 Uhr 

Samstag: 08.30 Uhr - 11.00 Uhr 

Werkdienst Ernetschwil  

Mo-Sa: 07.00 - 19.00 Uhr 

Ehemaliges Bauamt Rieden  

Mo-Sa: 07.00 - 19.00 Uhr 

Käserei Ricken  

Mo-Sa: 07.00 - 19.00 Uhr 

Art. 2 

Folgende Abfallarten werden von der ordentlichen Hauskehricht- und Sperrgutab-
fuhr ausgeschlossen: 

- Elektronikgeräte, wie Fernseher, Radios oder Computer; 

- Elektrogeräte, wie Mixer, Rasierapparate oder Staubsauger; 

- Kühlgeräte, wie Kühlschränke oder Tiefkühltruhen; 

- Sonderabfälle, wie Batterien, Leuchtstoffröhren, Chemikalien oder; 

- ausgediente Strassenfahrzeuge und deren Bestandteile; 

- Bauabfälle, Erde, Steine oder Schlamm; 

- Tierkadaver, Metzgerei- und Schlachtabfälle; 

- selbstentzündbare, explosive und radioaktive Stoffe; 

Art. 3 

Folgende Separatabfuhren werden angeboten: 

- Grünabfälle (gebührenpflichtig) 

- Altpapier 

- Häckseldienst 

Die genauen Abfuhrzeiten werden im Abfallkalender geregelt. 

Öffnungszeiten 
Sammelstellen 

Hauskehrichtabfuhr 

Angebot Separatabfuhren 
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Abfallverordnung Gemeinde Gommiswald 

Art. 4 

Folgende Separatsammlungen werden bei den einzelnen Sammelstellen angeboten: 

Entsorgungspark Werkdienst Er- Ehemaliges Bau- Käserei Ricken 
Gommiswald netschwil amt Rieden 

- Karton - Glas - Glas - Glas 
-Papier - Batterien - Batterien - Weissblech/Alu 
-Pet - Weissblech/Alu - Weissblech/Alu - Kaffeekapseln 
- PE-Milchflaschen - Altkleider - Altkleider 
- Kunststoff-Sack - Kaffeekapseln - Pet 
- Oel 
-Weissblech/Alu 
- Glas 
-Metall 
-Grubengut 
- Altkleider 
- Elektroschrott 
-Batterien 
- Kaffeekapseln 
- Leuchtstoffröh-
ren/Leuchtmittel 

- Korken 

Art. 5 

Das Höchstgewicht der Gebinde für die Kehrichtabfuhr beträgt: 

a) 5 kg beim 17 Liter-Sack; 

b) 10 kg beim 35 Liter-Sack; 

c) 15 kg beim 60 Liter-Sack; 

d) 25 kg beim 110 Liter-Sack. 

e) 450 I<g bei einem 800 Liter-Container 

Art. 6 

Die Masse von 150x60x40 cm sowie das Gewicht von 30 I<g dürfen nicht überschrit-
ten werden. 

Grösseres und/oder schwereres Sperrgut ist auf eigene Kosten zu entsorgen. 

Art. 7 

Die Grünabfuhr darf folgende Abfälle enthalten: 

- Rasenschnitt, Stauden, Gartenabraum usw.; 

- Laub, Unkraut und Äste; 

- Schnittblumen und Topfpflanzen mit Erde; 

- Rüstabfälle von Gemüse und Obst; 

- Eierschalen, Tee- und Kaffeesatz; 

- kleinere Speisereste. 

Angebot Separatsammlun-
gen 

Höchstgewicht Gebinde und 
Container 

Höchstgewicht und Mass 
Sperrgut 

Zulässige Grüngutabfälle 
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Gemeineirat Gommiswald 

GemeindedFäsident Gemeindesch eib 

Abfallverordnung Gemeinde Gommiswald 

Unzulässig sind insbesondere folgende Stoffe und Behältnisse: 

Plastik, Gummi, Glas, Metall, Zeitungen, Keramik, Steine, Knochen, Katzenstreu, 
usw.; 

Fässer, Plastik-/ Papiersäcke und Körbe; 

Invasive gebietsfremde Pflanzen (Neophyten) oder Teile davon. 

Art. 8 

Für die Bereitstellung der Grünabfälle sind folgende Gebinde zulässig: 

offene feste Behälter (keine Säcke) mit einem Volumen von 60 Liter und einem 
maximalen Gewicht von 25 kg; 

Container für Grünabfälle mit einem Volumen von 140, 240 oder 770 Liter. 

Die Gebinde müssen mit einer Vorrichtung für die mechanische Leerung versehen 
sein. 

Äste und Stauden sind in Bündeln mit einer max. Länge von 150 cm bereitzustellen. 
Das Gewicht von 25 kg ist dabei nicht zu überschreiten. 

Jedes Gebinde muss mit einer entsprechenden Gebührenmarke oder Jahresvignette 
für Grüngut versehen sein. 

Art. 9 

Diese Verordnung wird ab dem 01. Juli 2026 angewendet. 

Zulässige Gebinde 
Grünabfuhr 

Vollzugsbeginn 

Genehmigungsvermerke 

Erlass Vom Gemeinderat Gommiswald am 19. Mai 2026 erlassen. 

Peter H Rolf Thoma 
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